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§ 1 Geltungsbereich 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der 

BCA Bank AG (im Folgenden Bank  genannt). Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für 

das Wertpapiergeschäft) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden vereinbart. 

 

§ 2 Änderungen 

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei 

Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 

Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-

Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege  angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als 

erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 

angezeigt hat. Auf diese  Genehmigungswirkung wird ihn die Bank  in ihrem Angebot besonders hinweisen.  

 

§ 3 Bankgeheimnis und Bankauskunft 

1. Bankgeheimnis 

Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie 

Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche 

Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt 

ist. 

2. Bankauskunft 

Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen 

Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit. Betragsmäßige Angaben über Kontostände, 

Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte werden nicht gemacht. 

3. Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft 

Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu 

erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn 

ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über 

Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich 

zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der 

gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange 

des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen. 

4. Empfänger von Bankauskünften 

Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer 

Kunden. 
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§ 4 Haftung der Bank 

1. Haftungsgrundsätze 

Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die 

sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen 

oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein 

schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in § 8 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten 

Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 

Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

2. Weitergeleitete Aufträge 

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der 

weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten 

weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). In diesem Fall beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl 

und Unterweisung des Dritten. 

3. Störung des Betriebs 

Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige 

von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von 

hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten. 

 

§ 5 Aufrechnungsbefugnis des Kunden 

Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind. 

 

§ 6 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungsberechtigung die Vorlegung eines 

Erbscheines, eines Testamentsvollstreckungszeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen verlangen; 

fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf die 

Vorlage eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckungszeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung 

oder eine beglaubigte Kopie der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger 

Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker 

bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn 

leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder 

wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht 

bekannt geworden ist.  
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§ 7 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand 

1. Geltung deutschen Rechts 

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht. 

2. Gerichtsstand für Inlandskunden 

Der allgemeine Gerichtsstand der Bank wird durch ihren Sitz (Bad Homburg) bestimmt. Ist der Kunde ein Kaufmann 

und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank 

diesen Kunden an dem Gericht ihres allgemeinen Gerichtsstands oder bei einem anderen zuständigen Gericht 

verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche 

Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem Gericht ihres allgemeinen Gerichtsstands 

verklagt werden. 

3. Gerichtsstand für Auslandskunden 

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit 

ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind. 

4. Sprache für die Geschäftsbeziehung 

Die Sprache für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Bank ist deutsch, sofern nicht anderes 

vereinbart ist. 

 

§ 8 Mitwirkungspflichten des Kunden 

1. Mitteilung von Änderungen  

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen 

seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten 

Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, 

wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr 

Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende 

gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben. 

2. Klarheit von Aufträgen  

Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen 

zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und 

Vollständigkeit seiner Angaben zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen 

als solche gekennzeichnet sein. 

3. Schriftformerfordernis für Willenserklärungen des Kunden 

Willenserklärungen des Kunden bedürfen grundsätzlich der Schriftform, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

Mündliche Vereinbarungen zwischen der Bank und dem Kunden bleiben hiervon unberührt.  
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4. Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags oder einer Überweisung 

Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert 

mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen. 

5. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank 

Der Kunde hat Wertpapierabrechnungen, Rechenschaftsberichte, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die 

Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit 

und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. 

6. Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen 

Falls Wertpapierabrechnungen oder andere Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet, ausbleiben, hat er die 

Bank unverzüglich zu benachrichtigen. 

 

§ 9 Entgelte und Auslagen 

1. Entgelte  im Privatkundengeschäft 

Die Höhe der Entgelte für die im Privatkundengeschäft üblichen Leistungen ergibt sich aus dem  „Preis- und 

Leistungsverzeichnis“. Das Preis- und Leistungsverzeichnis in seiner jeweils aktuellen Fassung kann der Kunde im 

Internet unter www.bca-bank.de  einsehen.  Wenn ein Kunde eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt und 

dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im  Preis- und 

Leistungsverzeichnis angegebenen Entgelte. Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im 

Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu 

urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die 

gesetzlichen Vorschriften.  

2. Entgelte  außerhalb des Privatkundengeschäfts 

Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde und 

gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches ). 

3. Nicht entgeltfähige Leistung 

Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht 

verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist 

gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben. 

4. Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen 

Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung 

typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden, werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), 

können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
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er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf 

diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden 

Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 

Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte 

Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt. 

5. Auslagen 

Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, die anfallen, wenn die Bank in seinem Auftrag 

oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche und Porto-Kosten). 

 

§ 10 Einziehung fälliger Forderungen 

Die Bank ist berechtigt, ihre fälligen Forderungen gegen den Kunden auf Zahlung von Entgelten, Nebenkosten und 

Auslagen zu Lasten des jeweiligen Referenzkontos bei der Korrespondenzbank im Einzugsermächtigungsverfahren 

einzuziehen bzw. den Einzug durch die kontoführende Bank veranlassen zu lassen. 

 

§ 11 Zahlungsweise beim Kauf von Finanzinstrumenten  

1. Keine Schecks/ Barzahlungen 

Die Bank akzeptiert von Kunden weder Schecks noch Barzahlungen.  

2. Lastschriftverfahren (Einzugsermächtigung) 

Der Kunde ist bei dieser im Regelfall angewendeten Abwicklungsvariante zur Vorleistung verpflichtet. Er hat eine 

Lastschrifteinzugsermächtigung im Original an die Bank zu übermitteln.  

Der Kunde hat sicherzustellen, dass das von ihm angegebene Referenzkonto ausreichende Deckung für die 

Zahlungsabwicklung aufweist. 

 

§ 12 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 

1. Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten 

Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung bankmäßiger 

Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind. Hat der Kunde gegenüber der Bank 

eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht 

für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der 

Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 

2. Veränderung des Risikos 

Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst ganz oder teilweise davon 

abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine 
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Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine 

erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, 

wenn – sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben oder sich zu verändern drohen 

oder – sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu verschlechtern drohen. 

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder 

ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat.  

 

3. Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 

Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt 

die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach § 17  Ziff. 2  dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu 

machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht 

nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen. 

 

§ 13 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der B ank 

Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren erwirbt, die auf 

einem bei der Korrespondenzbank geführten Wertpapierdepot des Kunden verbucht sind oder noch zukünftig 

verbucht werden. Der Kunde tritt alle Ansprüche auf Herausgabe der Wertpapiere gegen die depotführende Stelle an 

die Bank ab.  

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank aus der 

Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. 

Der Kunde bevollmächtigt die Bank, die Verpfändung im Namen des Kunden bei der Korrespondenzbank anzuzeigen. 

 

§ 14 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freig abeverpflichtung 

1. Deckungsgrenze 

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der 

realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 

(Deckungsgrenze) entspricht. 

2. Freigabe 

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank 

auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze 

übersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des 

Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, 

Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht 

unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren). 
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§ 15 Verwertung von Sicherheiten 

1. Wahlrecht der Bank 

Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei 

der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten 

Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. 

2. Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht 

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden über den Erlös eine 

Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den 

Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht. 

 

§ 16 Kündigungsrechte des Kunden 

1. Jederzeitiges Kündigungsrecht 

Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit 

noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

2. Kündigung aus wichtigem Grund 

Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine 

fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, 

auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung 

fortzusetzen. 

3. Gesetzliche Kündigungsrechte 

Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

§ 17 Kündigungsrechte der Bank 

1. Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit 

noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 

Kündigungsfrist kündigen. Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des 

Kunden Rücksicht nehmen. 

2. Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

- Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist 

zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, auch unter Berücksichtigung der berechtigten 

Belange des Kunden, deren Fortsetzung unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 

vor, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat, die für die 

Entscheidung der Bank über ein mit Risiken für die Bank verbundenes Geschäft von erheblicher Bedeutung 

waren, oder 
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- wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit 

einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung einer Verbindlichkeit gegenüber der 

Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist oder 

- wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nach § 12 Ziff. 2  

dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer besonderen Vereinbarung nicht innerhalb der von der 

Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt. 

3. Abwicklung nach einer Kündigung 

Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für die Abwicklung eine angemessene 

Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist. 

 

Hinweis auf  Entschädigungseinrichtung: 

Die Bank ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), die mit dem 

Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG) vom 16.7.1998 bei der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau errichtet wurde. 

Die EdW gewährt eine Entschädigung nach der Maßgabe des EAEG, wenn ein ihr zugeordnetes Institut in finanzielle 

Schwierigkeiten gerät und nicht mehr in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften gegenüber 

seinen Kunden zu erfüllen. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, stellt die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fest und veröffentlicht diese Feststellung im Bundesanzeiger. 

Eine Entschädigung aus einem Wertpapiergeschäft kommt insbesondere dann in Betracht, wenn das Institut 

pflichtwidrig nicht im Stande ist, Anlegern geschuldete Gelder aus Wertpapiergeschäften zurückzuzahlen oder im 

Eigentum des Kunden befindliche und für sie verwahrte Wertpapiere zurückzugeben. 

Der Entschädigungsanspruch des Kunden richtet sich nach Höhe und Umfang der ihm gegenüber bestehenden 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- und 

Zurückbehaltungsrechte des Instituts. 

Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Gelder nicht auf die Währung eines Staates des europäischen 

Wirtschaftsraumes auf ECU oder Euro lauten. Weitere Ausschlussgründe sind in § 3 Abs. 2 EAEG  geregelt. 

Der Entschädigungsanspruch des Kunden ist derzeit der Höhe nach begrenzt auf 90 % der Verbindlichkeiten der 

Bank aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von € 20.000. Nicht geschützt sind Forderungen, über die das 

Institut Inhaber- und Orderschuldverschreibungen ausgestellt hat, sowie Verbindlichkeiten aus eigenen Wechseln. 

Auch Ansprüche auf Schadensersatz aus Beratungsfehlern sind nicht abgedeckt. Nicht geschützt sind Forderungen 

bestimmter Anleger nach § 3 Abs. 2 EAEG  wie z. B. Forderungen bestimmter Kreditinstitute, 

Versicherungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften, mittelgroßer und großer Kapitalgesellschaften im Sinne von 

§ 267 Abs. 2 und Abs. 3 Handelsgesetzbuch  sowie Forderungen der öffentlichen Hand. Entschädigungsansprüche 

sind schriftlich binnen eines Jahres nach Unterrichtung über den Entschädigungsfall bei der 

Entschädigungseinrichtung anzumelden. 


